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Vertragspolitik gegen
Gewerkschaftswüsten

Welche
Möglichkeiten ha-

ben die Gewerkschaf-

ten, um die weissen
Flecken auf der Vertragslandschaft
zu decken? Welche Instrumente
können zur «BegrUnung» herange-

zogen werden? Dies wollten wir
von Dani Nordmann wissen. Dani

Nordmann war mit der Problema-

tik schon vor seiner SGB-Zeit kon-

frontiert: Als Textilsekretär bei

der GTCP und als Verantwortlicher
für den Angestelltenbereich beim

VPOD.

Interview mit Dani Nordmann

DiS/ft/SSzOlV; Dre Gewer/t-
sc/za/ten sc/zazze« es a/s ez'«es

z'/zrer zentz-a/e« Zz'e/e an, äass
sz'e mög/zc/zst wez'te ßerez'c/ze

äer Erwerbsardeztsbezze/z««-

gen äzzre/z Gesamrarbez'r.sve/"-

rrage rege/n können. Warwzw

ez'genr/z'c/z? Gäbe es «z'cbrA/-
ZezTzatz've«, wz'e äze /«teressen
äer Lo/znafe/zängz'gen wz'rLsam

regzz/z'err werden könnten?

D. N.: Gesamtarbeitsverträge
sind darum so wichtig, weil sie
eine längerfristige Absiche-
rung der Bedürfnisse der
Lohnabhängigen nach Rege-
lung ihrer Arbeitverhälntisse
erlauben und zwar in sehr dif-
ferenzierter Form. Es gibt
wahrscheinlich kein anderes
Instrument des Interessenaus-
gleichs, welches eine so diffe-
renzierte dauerhafte Regelung
verschiedener Bereiche er-
laubt wie der GAV. Die eine
Alternative dazu könnte eine

vorwiegend staatliche Regu-
lierung der Arbeitsbeziehun-
gen sein, auf deren Problema-
tik wir in diesem Interview
noch zu sprechen kommen.
Die andere Alternative be-
stünde im «permanenten
Streit», in welchem von Fall zu
Fall in ständiger Auseinander-
Setzung Regelungen erreicht
würden. Diese Variante hat er-
hebliche Nachteile. Der «stän-

dige Streit» erlaubt wenig

Kontinuität und Entwicklung:
Nehmen wir z.B. die Lohnver-
einbarung oder die Mitspra-
ehe/Mitbestimmung in der
Basler Chemischen, die eine

Entwicklung über Jahrzehnte
hinter sich hat. So etwas ist
nur in einer auf Längerfristig-
keit angelegten Regelungs-
form denkbar. Demgegenüber
scheint mir derzeit der GAV
das optimalste Instrument zu
sein.

GAV in «neuen Schichten»?

ßz'.S'A"Ï/.S.Sz'OjV: Dz'e meiste«
grössere« GAV /zabe« ez'ne

so/c/ze yä/zrze/z«fe/a«ge Ge-
sc/zzc/zfe, sz«ä sz'e äoe/z v.a. z'zz

äer «Vertrags-We/fe» z'n äe«
40er zz«ä 50er /a/zren er-
bämp/t worden. Sez't/zez- sz'nd

aber fatzzm «ze/zr weitere gros-
se Verträge /zznzzzgefaz/nnzezz,
äz'e «/7äc/zendecfend» weite
ßereic/ze abäecfe«.

D. N.: Das ist aber nicht das
Problem des Instrumentes
GAV, sondern das Problem der
Gewerkschaften. Das Instra-
ment GAV kann sehr wohl
auch Interessen von sogenannt
«neuen Mitgliedergruppen»
wecken, seien dies Angstellte
oder schwer organisierbare
prekäre Bereiche. Je nach Be-
schäftigtengruppen stehen je-
doch andere Themen im Vor-
dergrund: In den GAV in Bau
und Chemie steht natürlich der
Lohn im Vordergrund, in der

Chemie auch die Mitsprache,
die Arbeitszeitregelungen, im
Bau auch Elemente wie
Arbeitssicherheit. In einem
GAV für Angestellte würden
die Schwergewichte vielleicht
wieder anders gesetzt. Dank
den sehr offenen rechtli-
chen Rahmenbedingungen für
GAV ist es kein Problem,
gruppenspezifische Regelun-
gen zu finden. Das Problem
liegt also meiner Meinung
nach nicht beim GAV, sondern
darin, dass wir in der Präsenz

unserer Mitgliedschaft «weis-
se Flecken» haben und sich
dies auch in der Vertragspoli-
tik fortsetzt.

Dz.SKL'.S.SzOA': We/c/ze An-
«tee ez'«er «anäere« GAV-
Kzz/fzzr» gz'öt es äenn azzsser-
/za/ft äer traäzfz'o«e//e« Aröez-
tersc/zz'c/zten?

D. N.: Bei den Journalisten
z.B. stammt der GAV - der
heute wieder in Frage gestellt
ist - aus den 70er Jahren. An-
fangs war er auf Arbeitneh-
merseite getragen von der
bürgerlichen Journalistenor-
ganisation, später auch von der
Journalistenunion. Hier sehen

wir- in diskutabler Form, aber
immerhin - Regelungen zur
«inneren Medienfreiheit» in
der Redaktion oder zu den
Rechten der freien Journali-
sten - kurz Dinge, die in klas-
sischen GAV nie enthalten wa-
ren. Wir sehen an diesem Bei-
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Dos ProWem //'egf o/so me/nef

/Meinung noc/j n/c/d ie/m G41^

so/idem dorm, doss vwir m der Präsenz

unserer M/'fg//edsc/jofr weisse

f/ecPen» Aafcen und s/c/i dies ouc/i

m der MerfragspoM fcrfce/zf.
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Beispiel, dass bei Diskus-
sionen von Angestellten über
GAV sehr schnell die Themen
der Arbeitsinhalte und der
Gestaltung der Arbeit einbe-

zogen werden. Ähnliches ist
sichtbar bei den vielen kleinen
GAV im Sozialbereich. Dass
es nicht mehr solche Verträge
gibt, ist Ausdruck unserer
Schwäche, dass wir in diesen
Bereichen nicht genügend
Mitglieder haben und viel-
leicht auch, dass wir Angst
haben, auf diese «neuen» The-
men einzusteigen.

DiSATt/SSiCW: Ein GAV
A:o'nwte a/so Ae; BescAa/t/gte??
der A/ed/e??, des .S'oz/a/he-

re/cAs oder Te/Ze« der An-
gesteZZtensc/za/t genauso seAr
«vervwrze/t» sein w/e Zn Ar-
Ae/ZerscAZcAfen?

D. N.: Ja, entstanden aber in
einer eigenen Geschichte, mit
eigenen Inhalten.

«Vertragswüsten» -
«Mitgliederwüsten»

DiSÄTOSZCW: Z/nd d/e gros-
sen Vettrag.m'n.sfe?? en/spre-
cAen den «A/Ztg/Zederwüsten»
der GewerLsrAa/te???

D. N.: Ja, mit wenigen Aus-
nahmen.

DiSÄi/SSiCW: DZe Gründe
/ZZr dZe VertragswZZsren sZnd

a/so weniger Aei aAso/nten
ß/ocAaden seitens der ArAeiZ-

geAer zn sncAen?

D. N.: Ich würde es so sagen:
Wenn Arbeitgeber sehen, dass

die Gegenseite «streitbar» ist,
wenn sie realisieren, dass sie
sich mit der Ablehnung eines

Vertrags eine grössere Aus-
einandersetzung einhandeln,
dann haben die Arbeitnehmer
eine reelle Chance, zu einem
GAV zu kommen. Denn die
meisten Arbeitgeber machen
eine rationelle Kosten-Nutzen
Abwägung. Sicher gibt es

einzelne Unternehmer, die
nicht wegen konkreten Unter-
nehmenszielen, sondern aus

ideologischen Gründen GAV
grundsätzlich ablehnen. Wir
kennen Adrian Gasser und an-
dere sehr «spezielle Figuren».
Aber sogar bei Blocher sehen

wir heute, dass er den Vertrag
an sich nicht ablehnt, dass er
aber die Gewerkschaften gefü-
gig machen will.

NAV: Staatlich verordnete

Verträge?

Dt'SÄl/SSiOiV: GewerAscAa/-
ten Aönnen nnn /Are re/af/v
scAwacAe Präsenz dadnrcA zn
ZZAerArncAen versncAen, dass
sZe neAen den? «opfZ/na/en»
7nstrnn?ent GAV an/ eZne Art
«£/'satz-K?"ncAen» znrncAzn-
grez/en versucAen, zun? Bei-
spie/ indem sie nacA staaf/Z-
cAer Pegn/Zernng rn/en.

D. N.: Wie gesagt haben wir
mit den Gesamtarbeitsverträ-

gen ein relativ differenziertes
Instrument, um für verschie-
dene Bereiche die Arbeitsbe-
Ziehungen zu regeln. Der Staat
seinerseits setzt bezüglich
vieler Fragen des Arbeitsver-
hältnisses gesetzlich gewisse
generelle Minimalstandards,
die besonders für Bereiche mit
viel unqualifizierter, prekärer
Arbeit von Bedeutung sind.
Staatlich ungeregelt ist aller-
dings der Lohn, der beliebig
tief angesetzt werden kann,
ausser eben bis anhin bei
den ausländischen Arbeits-
kräften, die einer besonderen
«Schutzgesetzgebung» (Ar-
beitsbewilligung nur bei Be-
Zahlung von orts- und bran-
chenüblichen Löhnen) unter-
worfen sind. Wenn diese mit
dem Beitritt zum EWR fällt,
wird das Problem der fehlen-
den gesetzlichen Lohnrege-
lung wieder deutlicher. Flier
entsteht ein gewisser sozial-
politischer Druck auf den

Staat, Regelungen zu treffen,
damit es den Erwerbstätigen

zumindest möglich ist, von ih-
rem Lohn zu leben und nicht
noch auf staatliche Unter-
Stützung angewiesen zu sein.
Der Ausgangspunkt ist hier
also weniger ein gewerk-
schaftlicher und vertragspoli-
tischer, sondern ein sozialpoli-
tischer.

/JZ.SKL'.S'.S'ZO/V: Wie so/Z r/er
Staat so/cAe Mim'ma/stan-
c/arc/s Aezüg/ZcA LoAn rege/n?

D. N.: Das geeignetste Instru-
ment scheint mir ein erweiter-
terNormalarbeitsvertrag (NAV)

zu sein. Im NAV kann der Staat
heute bezüglich Lohnhöhe nur
Empfehlungen machen, von
denen abgewichen werden
kann; hier sollte es nun mögich
sein, dass neue Löhne ver-
bindlich festgelegt werden.
Gelten würde dies sinnvoller-
weise immer für einen be-
stimmten Kanton und für eine
bestimmte Branche. Ich halte
nichts von gesamtschweizeri-
sehen oder auch nicht von
branchenübergreifenden kan-
tonalen Minimallöhnen, son-
dem eben von sehr spezifi-
sehen, in Bereichen wo ein
besonderes Problem des Lohn-
dumpings festgestellt wird.

/J/.S'/tL'.S'.S'ZO/V: So/Ztet? so/cAe
ZVAV zwingend v.a. den LoAn
rege/t? oder n/n/assend a//e
w/cArigen Aspe&te desArAe/fs-
verAä/tn/sses?

D. N.: Ich habe meine Vorbe-
halte gegen umfassende zwin-
gende Normalarbeitsverträge:
Während in den GAV zwei
Parteien vertreten sind, wer-
den es in den staatlichen Nor-
malarbeitsverträgen drei Par-
teien. Der Staat ist nun aber
keineswegs neutral, in der
Tendenz wird er zusammen
mit den Unternehmern die Ge-
werkschaften minorisieren.
Zwar kann der Staat den «so-
zialen Ausgleich» suchen,
eben indem er z.B. dafür sorgt,
dass nicht Löhne unter dem
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Existenzminimum bezahlt
werden. Aber der Staat hat
nicht an sich ein Interesse an
fortschrittlichen Arbeitsbe-
dingungen im weiteren Sinne.
Aus diesem Grunde würde
ich die NAV nicht zu komple-
ten Vertragswerken ausbauen,
sondern die verbindlichen
Standards darin im wesentli-
chen auf die Löhne beschrän-
ken. Den Gewerkschaften ih-
rerseits muss es gelingen, ihre
Verträge auszuweiten und da-
mit in der Tendenz die Bedeu-

tung der NAV und auch der
Minimallöhne zu verkleinern.

Allgemeinverbindlich erklärte

Verträge

D/SKt/SS/OAL D/e a//ge-
me/nverb/nd/zcb erwarten
GAV s/nd demgegenüber et-
was anderes, we// s/e von zwet
Parte/en abgeschlossen s/nd
tmd der Staat erst danach h/n-
zutritt?

D. N.: Ja, die Allgemeinver-
bindlichkeits-Erklärung ist et-
was ganz anderes. Die ver-
tragsschliessenden Parteien
wollen sich damit wehren ge-
gen «Aussenseiter», die den

Vetrag unterlaufen können.
Der Staat erklärt auf Antrag
der Vertragspartner den GAV
als verbindlich für eine ganze
Branche. Damit fördert der
Staat die Vertragspolitik, aber

er bestimmt sie nicht.

D/SKUSS/OA: D/e Fo//e des

Staates w/rd aber v/e/ grösser,
wenn d/e Bedingungen/zir d/e

A//geme/nverb/nd//cbhezZs-
Frb/ärung starb rednz/erf wer-
den, so dass z.B. e/n M/nder-
be/fsvertrag verb/nd//ch /ür
a//e w/rd?

D. N.: Die Forderung des SGB
zielt aber nicht darauf. Wir
wollen, dass nur noch ein
Mehrheitskriterium gilt, das

der Mehrheit der Beschäftig-
ten, und dass bürokratische
Hürden weggeräumt werden.

Wir wollen nicht vom Grund-
satz abkommen, dass auf bei-
den Seiten, Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, repräsenta-
tive Organisationen verteten
sein müssen. Würde man die
Kriterien dagegen nahe bei
Null ansetzen, so wäre der
staatlichen Willkür Tür und
Tor geöffnet. Wir wären dann
wieder in einer ähnlichen Si-
tuation wie oben ausgeführt
bei umfassenden zwingenden
NAV: Die Gewerkschaften
würden staatlich eingebunden
und verlören an Unabhänig-
keit und damit auch an Mög-
lichkeiten zu kämpfen.
Welch negative Auswirkun-
gen dies haben kann, erleben
wir gerade heute im Zusam-
menhang mit den Schutzme-
chanismen bei den ausländi-
sehen Arbeitskräften: Die Ge-
werkschaften haben sich seit
den 70er Jahren auf die Staat-
liehe Kontrolle und Festle-

gung der Arbeitsverträge von
Ausländern verlassen; wenn
diese nun mit der EWR-Inte-
gration fallen, sind wir nicht in
der Lage, die Regelung aus ei-

genen Kräften in nützlicher
Frist zu ersetzen, gerade weil
wir eigene Regelungsbemü-
hungen weitgehend unterlas-
sen haben und nun kaum die
Kraft, Erfahrung und die
Strukturen dafür haben.

Fortschritte bei EWR-Annahme?

D/SÄT/SS/01V: S/nd d/e//an-
b/erenden Massnahme«, che

nun /m Znsammenhang m/f
dem jEt/ROL£X beschlossen
wurden, nur e/ne magere
Kompensation /ur ver/oren-

gegangene ScbuZzmecban/.v-

men, oder bringen s/e ejtfebt/ve
Fortschritte?

D. N.: Zum ersten gibt es die
Motion gegen Lohndumping.
Umgesetzt wird sie vermutlich
in der Form der beschriebenen
zwingenden Lohnbestimmun-
gen im NAV, allerdings nur in

Fällen von klarem «Mis-
sbrauch» in einem bestimmten
Kanton, in einer bestimmten
Branche. Gegenüber der bis-
herigen Schutzgesetzgebung
wird das insofern mehr sein,
als nun nicht mehr nurAuslän-
derlnnen geschützt werden,
sondern auch Schweizerin-
nen; allerdings wird die Rege-
lung weniger Aspekte um-
fassen als bisher, d.h. vermut-
lieh im wesentlichen den
Lohn.
Zweitens hat der Nationalrat
als erste Kammer einer Verein-
fachung der Allgemeinver-
bindlichkeit von GAV gefor-
dert. Auch dies ein Fortschritt,
der mehr als nur eine Kom-
pensation ist.
Drittens wurde in der Frage
der Leiharbeit beschlossen,
dass ab 1995 der Bundesrat
unter bestimmten Bedingun-
gen die Temporärarbeit von
In- und Ausländerinnen den
GAV-Minimallöhnen unter-
stellen kann. Wird dies reali-
siert, so ist dies ein historischer
Schritt, den die Gewerkschaf-
ten bisher nicht erreichen
konnten.

Verträge ohne Mitglieder?

D/SKl/SStWV: Ver/assen w/r
den ßere/cb derstaatlichen 7n-

strumente und wenden uns der
Vertragspo/zt/b m/t den Unter-
nehmer« zu: Gewerbscha/ten
bönnten /« Bere/che« m/t
.schwacher Vertretung auch
verstreben, Fabmen-Verträge
m/t m/n/msten /nba/ten abzir-
scbb'essen, guasz Verträge
ohne MZfg//eder. Daran hon«-
ten_/a v/e//e/cbt auchArbe/tge-
ber /nteress/ert setzt.

D. N.: Solche vertragliche
Vereinbarungen fast ohne Mit-
glieder gibt es bereits. Ich halte
sie für äusserst problematisch:
Sie sind nicht nur wenig wirk-
sam, sie diskreditieren ten-
denziell auch den Vertrag als
Instrument. Sie bringen vor
allem eine Anerkennung der
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Arbeitnehmerorganisation bei
den Unternehmern, aber nur
wenig Vorteile für die Be-
schäftigten. Die Leute erleben
damit die Situation, dass sie

zwar einen Vertrag haben, die-
ser ihnen aber kaum etwas
nützt. Basis von Verträgen
muss eine Mobilisierung der
Beschäftigten sein, wenn
auch nur eine kleine.
Besser als «leere» GAV kann
ich mir unvollständige GAV
denken, die (vorerst) im Ver-
gleich zu einem «umfassenden
GAV» nur in einem Teil-
bereich der Arbeitsbeziehun-
gen fortschrittliche Regelun-
gen bringt.

DiSÄT/SSiOW: Es ist a/so
eAcr tV/asonscA z« g/anAe«,
«n« GewerAscAa/t Aönne stcA
äan« awsgeAenä vom //w//en-
GAV eine MtfgA'eäerAas/s an/-
Aanen?

D. N. : Die Gefahr besteht, dass
ein solcher GAV sowohl den

Vertrag wie auch den Verband
diskreditiert.

Verlagerung auf Betriebsebene?

DiSKUSSiCW: /« vte/en
öe/WcAe«, wo Ae/ne GAV
existieren, AesteAe« y'eäocA

«Persona/reg/emente», «An-
sfe//n«gsreg/eme«re» «nääAn-
A'cAes. Kann es eine PerspeA-
tive /Ar scAwäcAere GewerA-
scAa/isgrnppen sein, wenn sie
scAon Aeine GAV-VerAa«ä/«n-
gen zustande bringen, so docA
bei diese« Peg/emenfen mifzn-
reden?

D. N.: Es gibt janur zweiArten
von Verträgen: Einzelarbeits-
Verträge und Gesamtarbeits-
vertrüge. Bei den genannten
Reglementen handelt es sich
um standardisierte Einzelver-
träge. Sie werden vom Arbeit-
geber erlassen, hier gibt es kei-
ne Verhandlungen; sie stellen
deshalb keine Perspektive dar.

Spannender scheinen mir die
Wahlen zu Personalvertretun-
gen zu sein, wie sie mit dem
EWR-Beitritt in grösseren Be-
trieben durchsetzbar würden.
Mit ihnen erhalten die Be-
schäftigten ein Stück demo-
kratische Möglichkeiten. Was
dabei geschehen kann, haben
wir bei Ciba-Geigy gesehen,

bei der Wahl für eine Ange-
stelltenvertretung, wo die
GTCP einen grossen Erfolg
erzielen konnte. Für die Ge-
werkschaft können die Perso-
nalVertretungen ein Weg sein,
um sich in einem Betrieb einen
Platz zu verschaffen, von wo
aus sie die Forderung nach ei-
nem GAV entwickeln können.

D/SÄT/SSiCW: SesteAt ober
wir einer so/cAen ver/weArfe«
Präsenz in AetrieA/icAen /n-
stifnfione« nicAf die Ge/aAr,
dass sicA die Pege/nng derAr-
AeifsAezieAnnge« intnter meAr

weg von der PrancAe in PicA-
tnng Betrieb ver/agert, wo
die LoAnaAAängigen erpress-
barer sind?

D. N.: Natürlich drängen die
Arbeitgeber in diese Richtung.
Demgegenüber ist es jedoch
wichtig festzuhalten, dass die
Betriebs-Vertretungen der Ar-
beitnehmer nicht vertragsfä-
hig sind; ohne GAV können sie
also keine umfassendere Rolle
bekommen.

Europäisierung der

Vertragspolitik?

DibÄT'S.SiO/V: Zum ScA/nss;
Gibt es weitere AuswirAnngen
einer a/i/a/A'gen europäischen
integration der Schweiz an/
die Vertragspo/itiA?

D. N.: Grundlegend müssen
wir uns die vertraglichen ge-
werkschaftlichen Fortschritte
selbst hier bei uns erkämpfen.
Mit einem EWR- und EG-Bei-
tritt werden wir jedoch einer
westeuropäisch-üblichen Ent-
wicklung der Arbeitsgesetz-
gebung angekoppelt. So wird
in Zukunft bei allen EG-Richt-
linien, welche die Arbeitneh-
mer betreffen, eine Mitsprache
verbunden sein, was bei uns
keineswegs üblich ist.
Im Zusammenhang mit dem
EUROLEX gibt es bei einem
EWR-Beitritt direkt einige
Veränderungen: So bricht der

Verkauf eines Unternehmens
einen bestehenden GAV nicht,
sondern dieser läuft automa-
tisch weiter; es kommt das

gesetzliche Mitspracherecht
bei Entlassungen aus wirt-
schaftlichen Gründen, ebenso
das Obligatorium von Schrift-
liehen Arbeitsverträgen. Im
Bereich Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit wird es
eine Reihe von neuen, besse-
ren Bestimmungen geben.
Absehbar ist die Regelung von
Mitsprache-Rechten von eu-
ropäischen Betriebskommis-
sionen.

DiSEI/SSiOiV: t/nd Vera«de-

ränge« Aezng/icA den Gesamt-
arbeäsverfrägen

D. N.: Im Europäischen Ge-
werkschaftsbund hat die Dis-
kussion über Gesamtarbeits-
Verträge begonnen, die über-
national abgeschlossen wer-
den. In den Maastricher Ver-
trägen ist die Idee enthalten,
dass tripartite Absprachen via
EG-Kommission zu Richtli-
nien würden, welche von den
Staaten umgesetzt werden
müssen. Aber all dies steht erst
in den Anfängen.
Sicher wird in den Grenz-
regionen in der nächsten Zeit
vermehrt eine konkrete Zu-
sammenarbeit der Gewerk-
Schäften stattfinden. Dabei
werden natürlich auch die in
jedem Land geltenden Verträ-
ge verglichen und eventuell
gegenseitig tendenziell ange-
passt. Dann gibt es einige ganz
konkrete Probleme zu lösen:
Z.B. werden Deutsche Kol-
leglnnen, die für deutsche Fir-
men in der Schweiz auf dem
Bau arbeiten, via Allgemein-
Verbindlichkeit des Schweizer
GAV zu Schweizer Bedingun-
gen arbeiten müssen; viel-
leicht bringt ihnen das etwas
mehr Lohn, vielleicht will der
deutsche Arbeitgeber dann
aber auch die Arbeitszeit der
Schweiz anpassen, das heisst
erhöhen.
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